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Neues Reisekostenrecht - bei Auslandstätigkeit Belege sammeln
Presseinformation
Mit dem neuen Reisekostenrecht 2008 hat der Gesetzgeber einfachere Regeln geschaffen und die bisherige unterschiedliche Behandlung von Einsatzwechseltätigkeit, Fahrtätigkeit oder Dienstreise abgeschafft. Damit verbunden sind einige Änderungen zu Gunsten der Steuerpflichtigen, andere Regeln bedeuten eine Verschlechterung. So weist der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. darauf hin, dass bei einem beruflich bedingten Auslandsaufenthalt ab 2008 pauschale Übernachtungskosten nicht mehr geltend gemacht werden können. Der Verband empfiehlt daher, die entsprechenden Belege zu sammeln.

Noch bis einschließlich Veranlagungsjahr 2007 unterscheidet das deutsche Steuerecht drei Formen einer Auswärtstätigkeit – Einsatzwechseltätigkeit, Fahrtätigkeit und Dienstreise. In der Konsequenz sind Kosten bei ähnlich gelagerten auswärtigen Tätigkeiten unterschiedlich absetzbar. Diese, für viele Steuerexperten nicht nachvollziehbare Ungleichbehandlung hat der Gesetzgeber mit dem neuen Reisekostengesetz ab 2008 abgeschafft.

Neu ist, dass die Dauer des Einsatzes und die Entfernung zur Einsatzstelle zukünftig beim Ansatz der Fahrtkosten mit 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer keine Rolle mehr spielen. Außerdem ist die dreimonatige Befristung nur noch beim Ansatz von Verpflegungsmehraufwendungen von Bedeutung. Von den Neuregelungen werden nach Meinung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL)  viele auswärts Tätige profitieren.

Doch neben allen Vergünstigungen sind nach Information des Verbandes auch Einschnitte hinzunehmen. So können ab 2008 keine pauschalen Übernachtungskosten im Ausland mehr geltend gemacht werden. Der NVL empfiehlt daher, die Belege für Übernachtungen zu sammeln.

In diesem Zusammenhang macht der Verband auch auf Klageverfahren aufmerksam, die derzeit beim Bundesfinanzhof im Zusammenhang mit der Begrenzung von Reisekosten nach jetziger Rechtslage anhängig sind. Weitere Informationen dazu und zum neuen Reisekostengesetz erhalten Arbeitnehmer im Rahmen einer Mitgliedschaft in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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